
Ur-Enckcl mit deme/was es von seinen Eltern in Leben / oder
sonsten empfangen / vergnügt seyn / und sich der übrigen Erb¬
schaft begeben tvolte / das solle auch dabey gelassen / und das
Empfangene denen anderen Erben zuzutragen nicht gctrungen
werden ; denen jcnigen aber / so mit-erbett wollen / und doch
der schuldigen Zutragung aus erheblichen Ursachen sich verwei¬
geren/solle an ihrem Erb -Theil so viel / als die schuldige Zutra-
gungs-Gebühr sich belauft / nach Willkür der Obrigkeit entwe¬
der in der mit-Erben Händen / oder sonsten bis zu Rechtlich¬
oder gütlichen Austrag der Sachen aufbehalten / im übrigen
aber die Abtheilung gleichwolen fürgenohmen werden.

§ . vn.
Da aber einem Kind / Enckel / oder Ur-Enckel solche über¬

mässige Schanckuygen / so zu Latein Oonarloues inoKicioLe
genennet werden / zu krsejuäir deren übrigen Kindern gebüh¬
renden rechtmässigen Exb-Antheil gemacht wurden / müssen ge-
meldte OonLtione8 in so weit / als diese der übrigen Kinder
Erb -Gebürhrnuß / Istclk leZieimL , benachtheilen / rescinäirt/
und denen übrigen Kindern zu Erfüllung der Erb - Gebühr zw
getheilet werden.

er
Mn denen

§. l
FW ^WAchdcme in diesem Unseren Ertz -HertzogtUM Oester-

reich unter der Enns nicht weniger / als in anderen
Landen unter einem Adelichen Geschlecht / jedoch
unter mehrern Linien / wie auch unter etlichen ver¬

schiedenen Adelichen Geschlechtern gewisse Erb -Einigüngen dem
Mann -Stammen zu gutem aufgericht / und Wir befinden/daß
solche zu Erhaltung des Adels nützlich / und ersprieslich ftynd;
als wollen Wir auch ins künftig allen Adelichen Geschlechtern
des Herren-und Ritter-Stands zugelassen haben / daß sie un¬
ter ihnen dergleichen Erb-Einigung ( jedoch ohne Schmälerung
Unserer Rechten / und deren Gesätzen ) aufrichten mögen»

§ . II.



§ . II.
Es bestehet aber die Erb -Einigung fürnemlich in diesem/

daß von einer Adelichen V-lirlili-r etliche Brüder / und Vettern
von einer oder mchrern Linien / oder auch mehrern Geschlech¬
tern / so viel deren zu einer Zeit im Leben / sich mit einander
willkürlich dahin vergleichen / daß ihre Güter gegenwärtig und
künftig dergestalt gegen einander verhaft / und dem Manns-
Stammen verbunden seynund bleiben sollen/daß/wo über kurtz
oder lang eines oder des andern absteigenden Stammen - und
Namens-Erben mit Tod abgehen würden / alsdann solche Gü¬
ter auf des andern Männlichen Namens-und Stammens-Er-
ben / so lang einer vorhanden / mit gäntzlicher Ausschliessung
des Weiblichen Geschlechts ( jedoch gegen Reichung deö gebüh¬
renden Heyrat-Guts / aus -Skeurung / oder Wittiblicher Ab¬
fertigung ) allein fallen / und keiner dieselbe ausser dem Ge¬
schlecht / und Namen zu verwenden / noch auch sonsten mit
Schulden / oder in anderweg ohne aller mit-Vereinigten abson¬
derlichen Gonlcns zu beladen Macht haben solle.

§ . m.
Wann aus vielen Brüdern / und Vettern sich nur etliche

und nicht alle sammentlich einer Erb-Vereinigung vergleichen /
so ist selbige gegen denen / so nicht darein gewilliget / un-ver-
bündlich / und haben daraus weder Nutzen / noch Schaden zu
gewarten ; desgleichen auch durch solche Erb-Einigung / ob sie
schon von allen Brüdern / und Vättern zugleich aufgericht /
auch so gar von Uns Gnädigst conürmirct wäre / niemand an¬
deren an seinen hievor gehabten Rechten ichtes benohmen / noch
auch dem Weibs-Stammen / so sich nur auf eine lbäni , und
nicht auf den ganhen Manns-Stammen verziehen / solches oh¬
ne dero absonderliche Einwilligung / und genügsamerkenun-
ciurion nachtheilig seyn solle.

§ . IV.
Damit aber die aufgerichte Erb -Einigung zu MänniglicheS

Nachricht / und Wahrnung kommen / und sich niemand mit der
Unwissenheit entschuldigen könne ; als wollen Wir / daß die¬
selbe bey Unserm Land -Marschallischen Gericht / von denen In-
rcrcllirten fürgebracht / und von dannen aus durch öffentlich an-

aeschla-







WwanWster Titus. _ _ 6^
geschlagenUrcnten drey gantze Jahrelang hindurch publicitt/
und jedermann zu wissen gemacht / auch nach Vermessung be-
meldter drey Jahren dem Land -Gedenck -Buch des gantzen In-
Halts samt der Rxccurion wegen beschchener Anschlagung ein¬
verleibt/wie auch bey dem Weiö -Botten -Amt auf die ver-
erb -cinigte Güter fürgemerckt / und sodann darob würcklich ge¬
halten werden ; im widrigen aber gegen dem dritten un -gültig
und ohne Nachthcil seyn solle.

er Awanßigsie Nitul.

on Unterschied der Wippfchast/
und wie derselben Mrad zu zehlen seynd.

§ . r
Er Sippschaften seynd dreverley / als erstlich in ab¬

steigender lH : andertens in auf-steigender :
und drittens in gleich - oder un-gleicher Zwerch -oder
Seiten -I- ini . wie aus beygefügtcm Sipp -Baum zu

ersehen.
11.

Damit aber Männiglich desto besser wissen möge / wie die
Grad der Sippschaften in denen Erb -Fällcn zu zehlen ? So
seynd folgende Reguln in Obacht zu nehmen.

§ . m.
Wann sich ein Erb -Fall in auf - oder ab-steigcnder I .ini

begibt / und man wissen will / wie des verstorbenen Erb -las-
sers Bluts -Verwandte in solcher I- im ihme befreundt / auch
wer unter ihnen der näheste / und darumen den Zutritt zu
der Erbschaft habe ; so müssen die Grad auf- oder ab- Werts
von des Erb -lassers Person bis auf die jrnige / so erben wol¬
len / und hinwiederum von diesem auf dm Erb -lasser gezehlet
werden / und soviel sich Personen in solcher Zahl / ausser einer/
befinden / so weit seynd die Befreundte / so erben wollen / dem
Erb -lasser verwandt.

3 Lxcm-
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